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1. Zielsetzung 

Das Schutzkonzept des Vereins Double Check 
Netzwerk für Kultur und Bildung in Vorarlberg dient 
dazu, Kinder und Jugendliche, die an Projekten von 
Double Check beteiligt sind, vor jeglicher Form von 
Gewalt, Missbrauch und Diskriminierung jeglicher Art 
zu schützen. Es bietet klare Richtlinien für externe 
Partner:innen und Organisationen, die im Rahmen von 
Double Check Projekten mit Bildungseinrichtungen 
zusammenarbeiten.

2. Rechtliche Grundlagen  

Die Rechte der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen werden 
sinngemäß eingehalten. 

Ebenso werden die einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften befolgt und das Kindeswohl 
gewährleistet.

Nationale und lokale Jugendschutzbestimmungen sowie 
die Aufsichtspflicht bei Veranstaltungen mit jungen 
Menschen werden beachtet.

3. Geltungsbereich des Schutzkonzeptes 
 
Das Schutzkonzept gilt für alle Auftragnehmer:innen 
und Partner:innen (Künstler:innen, Kulturschaffende, 

Double Check  
Schutzkonzept für Kinder & 
Jugendliche

01 / 05

Inhalt:  

1. Zielsetzung

2. Rechtliche Grundlagen 

3. Geltungsbereich des Schutzkonzeptes 

4.   Grundsätze und Werte -

5. Standards für externe    

 Kooperationspartner:innen

6.   Präventionsmaßnahmen-

7. Maßnahmen bei Verdachtsfällen 

8.  Ansprechpartner:innen und    

 Kommunikation 

9. Weiterentwicklung 

Stand: März 2025



Double Check. 
Netzwerk für Kultur und 
Bildung in Vorarlberg 

Schulgasse 1
6845 Hohenems
double-check.at

Verein 
Zuständigkeit BH Dornbirn
ZVR-Zahl 1826828807 

Projektleiter:innen), die im Auftrag von Double Check 
Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen 
durchführen. Das Schutzkonzept gilt daher für alle von 
Double Check geförderten Aktivitäten, Projekte und 
Maßnahmen.

4. Grundsätze und Werte
 
1.  Kinderschutz als oberste Priorität: Alle Kinder haben 
ein Recht auf Schutz und gewaltfreie Entwicklung und 
ein sicheres Umfeld, das frei von Diskriminierung und 
Belästigung jeglicher Art ist, so auch von sexueller 
Belästigung und Mobbing. 

2. Nulltoleranz: Jegliche Form von Gewalt, Missbrauch 
oder Diskriminierung wird nicht toleriert. 

3. Privatsphäre und Würde: Die Wahrung der Privatsphäre 
und Würde der Kinder und Jugendlichen ist ein zentrales 
Anliegen. Verbale und nonverbale Verhaltensweisen, die 
die Würde verletzen, werden unterlassen. 

4. Persönliche Grenzen überschreitende Situationen: 
Wir achten persönliche und auch körperliche Grenzen 
der Teilnehmenden sowie deren individuelles Empfinden 
zu Nähe und Distanz und unterlassen somit auch 
unangemessenen Körperkontakt. Alle Situationen, die 
von Kindern und Jugendlichen als grenzüberschreitend 
wahrgenommen werden können (z. B. Einzelkontakte 
sowohl analog oder virtuelle ohne Aufsicht) sind zu 
vermeiden.
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5. Zielgruppengerechte Kommunikation: Die 
Kommunikation ist alters- und zielgruppengerecht 
gestaltet und der Kontakt mit Teilnehmenden über 
(soziale) Medien ist respektvoll. 

6. Partizipation: Kinder und Jugendliche werden aktiv 
einbezogen und ihre Meinungen respektiert.

5. Standards für externe 
Kooperationspartner:innen
 
Alle Partner:innen verpflichten sich mit ihrer 
Zustimmung zur Einhaltung des Schutzkonzeptes. Sie 
sind verantwortlich dafür, dass alle Projektbeteiligten 
ebenfalls über das Schutzkonzept und dessen Einhaltung 
informiert sind. 

6. Präventionsmaßnahmen
 
Sensibilisierung
• Informationen über Schulungen zu Kinderschutz, 
Gewaltprävention sowie Diskriminierung und rechtliche 
Rahmenbedingungen für externe Partner:innen werden 
zur Verfügung gestellt.
• Bereitstellung von Informationsmaterial zu 
Kinderschutz und Gewaltprävention.
• Einführung in das Schutzkonzept von Double Check.

Richtlinien für Projekte, Aktivitäten und Veranstaltungen
• Sicherstellung eines geschützten Umfelds (Zwei-
Erwachsenen-Regel).
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• Sensible Gestaltung von Programminhalten, die 
kulturelle und individuelle Grenzen respektieren und 
berücksichtigen.

Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit
• Keine Veröffentlichung von Tondokumenten, Bildern 
oder Videos ohne schriftliches Einverständnis der Eltern 
oder Jugendlichen.
• Die Einholung von Einverständniserklärungen ist 
ebenfalls für die Archivierung von Tondokumenten, 
Bildern und Videos erforderlich.
• Zur Wahrung der Anonymität werden keine Namen 
veröffentlicht.

7. Maßnahmen bei Verdachtsfällen
 
Der Ablauf für das Beschwerde und Fallmanagement ist 
folgendermaßen aufgebaut.

Meldung
• Jeder Verdacht auf Gewalt oder Missbrauch wird 
umgehend an die Kinderschutzbeauftragte von Double 
Check gemeldet.
• Die interne Checkliste zur Erkennung und 
Dokumentation von Verdachtsfällen wird von der 
Kinderschutzbeauftragten abgearbeitet.

Vorgehen
• Sofortige schriftlich ausgefertigte Suspendierung der 
verdächtigten Person bis zur Klärung.
• Sofortige schriftliche Information aller 
Kooperationspartner:innen.
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Dokumentation
• Alle Verdachtsfälle werden gemäß 
Datenschutzrichtlinien dokumentiert, bearbeitet und 
kommuniziert.

8. Ansprechpartner:innen und Kommunikation 
 
• Die Schutzbeauftragte von Double Check ist für die 
Koordination und Beratung in allen Kinderschutzfragen 
zuständig.

• Externe Anlaufstellen: Kinder- und Jugendhilfe 
Vorarlberg, Beratungsstellen für Gewaltprävention.

9. Weiterentwicklung 

Das Schutzkonzept von Double Check Netzwerk 
für Kultur und Bildung wird regelmäßig evaluiert und 
angepasst. Das Feedback von externen Partner:innen 
und Bildungseinrichtungen wird aktiv eingeholt.

Das Schutzkonzept wurde vom Vorstand des Vereins Double 

Check. Netzwerk für Kultur und Bildung in Vorarlberg am  

19. März 2025 beschlossen.
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